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AEO Status beim Bekannten Versender und Reglementierten Beauftragten RegB BekV 

 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt sowie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) pflegen einen regel-

mässigen Austausch von Informationen. Gemäss EU Verordnung 2015/1998 Kap. 6.3.1.5 und 6.4.1.5. 

ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt verpflichtet, im Falle einer Aufhebung des AEO Status durch die 

EZV, die korrekte Umsetzung der luftfrachtrelevanten Vorgaben beim Reglementierten Beauftrag-

ter/Bekannter Versender zu überprüfen und gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen. Auch ein Sta-

tusentzug als RegB/BekV wird der zuständigen Stelle beim EZV gemeldet und kann Konsequenzen 

haben. 

 

 

Legende: 

Diese Information ist relevant für Reglementierte Beauftragte (RegB) 

Diese Information ist relevant für Bekannte Versender (BekV) 

 

 

Kontakt RegB 

Holger.caspari@bazl.admin.ch 

Jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch 

 

Kontakt BekV 

Unabhängige Prüfstelle 

SISE Newsletter Aviation Security Cargo/Mail 
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